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stärkt sich im Verlaufe der Er-

krankung nur wenig und führt
kaum je zu Behinderungen.

Besonders interessieren
und zugleich beruhigen darf
Sie auch die Tatsache, dass,

wer an einem Alterstremor
leidet, nicht häufiger von der
Parkinsonschen Krankheit
befallen wird als der Durch-
schnitt der Gesamtbevölke-

rung. Ein direkter Übergang
vom Alterstremor zur Parkin-
sonschen Krankheit konnte
noch nie sicher nachgewie-
sen werden. Bei der letzt-
genannten Krankheit ist das

Zittern übrigens nur eines

von mehreren quälenden
Symptomen. Die Störung, an
der Sie leiden, hat bei den
Betroffenen auch keine Ver-

kürzung der Lebenserwar-

tung zur Folge, eine Statistik
hat sogar nachgewiesen, dass

Menschen mit einem Tremor
länger leben als solche ohne
diese Störung. Das ist doch

ganz tröstlich, nicht wahr?
Wenn in seltenen Ausnah-

mefällen das Zittern quälend
wird, kann es medikamentös
bekämpft werden. Eine güns-
tige Wirkung gegen den
Alterstremor entwickeln die

sogenannten Betablocker (z.B.

Corgard, Inderal) und Beruhi-

gungsmittel (z.B. Mysoline).
Allerdings haben diese Phar-
maka auch gewichtige Neben-

Wirkungen, so dass es sich
nicht lohnt, damit leichte Be-

schwerden zu bekämpfen.

Dr. merf. Frilz Fh/ber

Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Werden Kinder zur
Kasse gebeten?
Meine Sc/rwester isf seif ein paar
Monaten Witwe und hat Mühe
mit der Vermögensverwa/fi/ng.
Sie möchte den Kindern gerne
etwas Ge/d und ihre Eigentums-
wohnung abgehen, /st ihre

Angst, dass hei einem eventuei-
ien A/tersheimeintritt ihre Kin-
der zur Kasse gebeten werden,

berechtigt?

Verwandte in auf- und abstei-

gender Linie (Blutsverwand-
te) sind gegenseitig verpflich-
tet, einander zu unterstützen,
wenn sie ohne diesen Bei-
stand in Not geraten würden,
bestimmt Artikel 328 des Zi-

vilgesetzbuches. Seit beim
Staat Geldmangel herrscht,
bekommen Privatpersonen
wieder vermehrt die Folgen
dieses Paragraphen zu spü-
ren. Bei Pflegeheimen kom-
men die Kinder in der Regel
recht spät zur Kasse. In wel-

chem Rahmen, ist kantonal
verschieden.

Im Hinblick auf unsere
hohe Lebenserwartung ist es

auch im Rentenalter wichtig,
seine finanzielle Zukunft zu
planen. Bevor Ihre Schwester
Geld verschenkt, muss sie mit
Hilfe eines Budgets ausrech-

nen, wieviel sie zum Leben
braucht. Eine Schenkung ist
dann sinnvoll, wenn sie fi-
nanziell gut abgesichert ist.

Überschreibt Ihre Schwes-

ter ihren Kindern die Woh-

nung, wird in ihrem Kanton
Schenkungssteuer erhoben.
Diesbezügliche Erkundigun-
gen beim Steueramt lohnen
sich! Wer sich ein Wohn-
oder Nutzungsrecht einräu-
men lässt, fährt in den meis-
ten Kantonen steuerlich bes-

ser. Selber wird man aller-
dings das Wohnrecht an Stel-
le des Eigenmietwertes als

Einkommen versteuern müs-
sen. Bei der Nutzniessung
bleibt man steuerlich gese-
hen Eigentümer(in) der Lie-

genschaft.
Massgeschneiderte Lösun-

gen für solche Fälle werden
von Spezialisten ausgearbei-
tet. Ich empfehle Ihrer Schwes-

ter, sich beraten zu lassen.

Mariamme Gäbwi'/er

Ergänzung durch Dr. iur.
Rudolf Tuor, Ratgeber AHV:
Zu beachten ist, dass im Falle

einer späteren allfälligen EL-

Berechnung Vermögen oder
Einkünfte, auf die ohne Ge-

52

genwert verzichtet wurde, al-

so insbesondere Schenkun-

gen, aufgerechnet werden
könnten. Im Falle eines
Wohnrechtes ist deshalb
auch eine angemessene Ent-
Schädigung festzulegen, da

sonst kein Mietzins aufge-
rechnet werden kann. Für
Einzelheiten ist eine vorgän-
gige Abklärung bei der EL-

Stelle des Wohnortes emp-
fehlenswert.

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Darf ein EL-Bezüger aus
seinen Ersparnissen ein
neues Auto kaufen
Sie und //ire Frau beziehen ne-

ben der A//V-Ren/e auch Frgän-
zimgsieishmgen (FL), ihr a/fes

Anfo wurde fast 300000 kmge-
/abren und sollte nun gcwech-
seif werden. Den Kau/preis Fön-

nen Sie aus Ihren Ersparnissen
bezahlen. Sie möchferi nur; wis-

sen, ob Sie a/s FL-Bezü^er dazu

berechtigt sind oder ob Ihnen
daraus Schwierigheiten enfste-
hen könnten.

Die Ergänzungsleistungen
dienen dazu, den Existenzbe-
darf der Versicherten ange-
messen zu decken, soweit da-

zu die AHV/IV-Rente und
weitere Einkommen und das

Vermögen nicht ausreichen.
Der Anspruch ergibt sich aus

dem Vergleich der anrechen-
baren Einnahmen und Ver-

mögensteile sowie der zuläs-

sigen Abzüge einschliesslich
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'Resultat eines ausführlichen Vergleichs-Tests, welcher
in Schweden und in den USA veröffentlicht worden ist.

Roya/ Resf Original 50 x 40 cm Fr. 129-
Roya/ Resf Junior 42 x 33 cm Fr. 108-
Unzählige zufriedene Kunden sind der beste Be-
weis für die hervorragende Qualität von Roya/ Resf.

Das einzige Nackenkissen, das festes und weiches Material
ideal kombiniert: aussen welch für ein herrlich bequemes,
entspanntes Liegen, innen feste, federnde Kerne, welche den
Nacken wirksam stützen. 2 verschieden hohe Seiten für alle
anatomischen Anforderungen. Aus luftdurchlässigem, anti-
allergischem Polyurethan-Schaumstoff.
Generalvertretung: EMPFI med. Produkte, 5705 Hallwil

Tel. 062 777 32 57, Fax 062 777 32 59
E-Mail: marlies.pfister@empfi.ch
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